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SGK-SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerates
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DPF Département politique fédéral
Swissmedic Institut suisse des produits thérapeutiques
ODim L’ordonnance sur les dispositifs médicaux
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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Mittels parlamentarischer Initiative verlangte Marie-France Roth Pasquier (mitte, FR),
dass das KVG dahingehend geändert wird, dass neben den Leistungen von
Apothekerinnen und Apothekern in Zusammenhang mit verordneten Arzneimitteln
auch weitere Leistungen von der OKP übernommen werden. Konkret sind damit
Leistungen gemeint, die im Zusammenhang mit Früherkennungs- und
Präventionskampagnen des Bundes und der Kantone erbracht werden, und solche, die
zur Dämpfung der Kostenentwicklung beitragen und für die mit den Versicherern eine
Vereinbarung abgeschlossen wurde. Roth Pasquier führte aus, dass die gegenwärtige
Gesetzeslage eine Kostenübernahme durch die OKP nicht erlaube, auch nicht, wenn
dadurch Kosten eingespart und eine bessere Qualität erreicht werden könnten. Die
Initiantin verwies auf das Freiburger Modell für Pflegeheime. In diesem Modell würden
pharmazeutische Dienstleistungen interprofessionell gehandhabt. Dabei brächten
Apothekerinnen und Apotheker beim Auswählen von und dem Umgang mit
Medikamenten ihr Fachwissen ein, verkauften diese allerdings nicht selbst. Seit zwei
Jahren müsse die Apothekerschaft nun aber die Medikamente selbst vertreiben,
wodurch anstelle von CHF 4 Mio. lediglich CHF 2 Mio. eingespart werden könnten. Die
parlamentarische Initiative setze zudem die Motionen Humbel (mitte, AG) 18.3977 und
Ettlin (mitte, OW) 18.4079 um und vermeide eine unerwünschte Kostenentwicklung.
Ende März 2021 gab die SGK-NR dem Anliegen mit 23 zu 0 Stimmen Folge. Ihre
Schwesterkommission tat es ihr im Januar 2022 mit 10 zu 2 Stimmen gleich. Sie plante
die Umsetzung der Initiative im Rahmen des Kostendämpfungspakets 2, wobei auch das
Freiburger Modell seine Berücksichtigung erhalten soll. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.03.2021
JOËLLE SCHNEUWLY

Die Motion Humbel (mitte, AG) zur Schaffung eines gesetzlichen Vertrauensschutzes
für Fehlermeldesysteme in Spitälern stand während der Herbstsession 2021 auf der
Traktandenliste des Ständerats. Brigitte Häberli-Koller (mitte, TG) erläuterte als
Sprecherin der SGK-SR, dass sich die Kommission einstimmig für das Geschäft
ausspreche. Durch einen entsprechenden Schutz der Mitarbeitenden könnten die
Lernkultur in den Krankenhäusern gefördert und die Behandlungsqualität verbessert
werden. Nichtsdestotrotz gelte es neben dem Schutz der Mitarbeitenden auch die
Rechte der von Schadensfällen betroffenen Personen zu berücksichtigen.
Gesundheitsminister Berset zeigte sich zwar grundsätzlich mit dem Inhalt des
Vorstosses einverstanden, empfahl dem Stöckli allerdings trotzdem die Ablehnung der
Motion, da den Gesundheitsfachpersonen dadurch eine totale Immunität zugestanden
werde, was zu weit gehe. Wie bereits der Nationalrat nahm auch der Ständerat die
Motion einstimmig mit 34 Stimmen an. 2

MOTION
DATUM: 20.09.2021
JOËLLE SCHNEUWLY

Mittels Motion verlangte Ruth Humbel (mitte, AG) im September 2019 die Schaffung
gesetzlicher Grundlagen, auf deren Grundlage das Spritzen von Hyaluronsäure und
Botox nur noch durch Ärzte und Ärztinnen mit entsprechender Ausbildung und
Haftpflichtversicherung erlaubt sein soll. Vermehrt würden solche Injektionen in
Kosmetikstudios durch Kosmetiker und Kosmetikerinnen sowie weiteren medizinisch
nicht adäquat ausgebildeten Personen vorgenommen. Dabei komme es manchmal zu
Komplikationen, mit welchen sich das Gesundheitssystem konfrontiert sehe, was
wiederum auch Kosten für die Krankenkasse und somit für die Prämienzahlenden nach
sich ziehe. Swissmedic untersage es medizinisch nicht ausgebildeten Personen zwar,
Substanzen, die über dreissig Tage im Körper bleiben, zu spritzen, auf dem Schweizer
Markt existierten allerdings gar keine Hyaluronsäure-Produkte, die eine Verbleibdauer
von weniger als dreissig Tage im menschlichen Körper aufwiesen. Die Injektionen
erfolgten demnach vorschriftswidrig. Auch deshalb verlangte die Motionärin die
Schaffung klarer Regeln, welche eine ausschliessliche Durchführungserlaubnis für die
Ärzteschaft und Massnahmen für Zuwiderhandlungen festhielten. 
Der Bundesrat präzisierte in seiner Stellungnahme die bereits bestehende Kompetenz,
diese Substanzen zu spritzen. Namentlich seien dies neben der Ärzteschaft auch
Kosmetikerinnen und Kosmetiker, falls sie über eine entsprechende Ausbildung
verfügten, und die Behandlung unter Kontrolle und Verantwortung eines Arztes oder

MOTION
DATUM: 22.09.2021
JOËLLE SCHNEUWLY
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einer Ärztin geschehe. Die MepV-Revision, welche Ende Mai 2020 in Kraft trete,
enthalte diesbezüglich Konkretisierungen. Der Bundesrat erachte den Schutz der
Patientenschaft daher als ausreichend, weshalb er die Motion zur Ablehnung empfehle.
Das Geschäft kam in der Herbstsession 2021 in den Nationalrat. Dort erläuterte Ruth
Humbel ihr Anliegen und Gesundheitsminister Berset vertrat den bundesrätlichen
Standpunkt. Die grosse Kammer nahm die Motion knapp mit 96 zu 92 Stimmen (bei 4
Enthaltungen) an. Die Ja-Stimmen stammten fast ausschliesslich aus den Fraktionen der
SP, Mitte und der Grünen, während sich die Fraktionen der GLP, SVP und FDP gegen das
Geschäft aussprachen. 3

Mittels einer im Juni 2021 eingereichten Motion verlangte Erich Ettlin (mitte, OW) die
rasche digitale Transformation des Gesundheitswesens. Dies solle geschehen, indem
unter anderem eine Taskforce zur nationalen Steuerung aufgestellt und in
Zusammenarbeit mit relevanten Akteuren eine über das EPD hinausreichende Digital-
Strategie entwickelt würde. Weiter gelte es, Leitplanken zu schaffen und das Wissen von
Hochschulen und Industrie zu nutzen, das «once-only-Prinzip» – also die einmalige
Datenerfassung – umzusetzen sowie die regulatorischen Grundlagen zu schaffen, um
Gesundheitsdaten in sämtlichen Bereichen des Gesundheitssystems papierlos
abzuwickeln. In der Ständeratsdebatte Ende September 2021 erklärte der Motionär,
dass durch eine vollständige Digitalisierung des Gesundheitswesens ungefähr CHF Mrd.
8 pro Jahr eingespart werden könnten. Die aktuellen Ansätze würden jedoch nicht
funktionieren. Aufgrund der Covid-19-Pandemie sei ersichtlich geworden, dass Staaten
mit zentraler und guter digitaler Aufstellung wie Dänemark und Estland im Vorteil seien.
Es brauche in der Schweiz ebenfalls eine «zentrale Hand», um vorwärtszukommen.
Ettlin erhielt dabei Rückendeckung von Damian Müller (fdp, LU), der das EPD kritisierte.
Gesundheitsminister Berset hingegen sprach sich gegen das Anliegen Ettlins aus, da die
verfassungsrechtlichen Grundlagen dafür nicht gegeben seien. Die Steuerung der
Digitalisierung des Gesundheitswesens falle nicht in den Aufgabenbereich der
nationalen Ebene, vielmehr seien die Kantone und die Tarifpartner dafür zuständig.
Weiter sei die digitale Transformation zwar noch nicht abgeschlossen, die Covid-19-
Pandemie habe allerdings einen gewaltigen Sprung ermöglicht. Zur Veranschaulichung,
was bereits im betroffenen Bereich unternommen werde, nannte Berset etwa die
Umsetzung des überwiesenen Postulats Humbel (mitte, AG; Po. 15.4225) oder die
Gesundheitsstrategie 2030 des Bundesrates. Nichtsdestotrotz nahm der Ständerat die
Motion mit 39 Stimmen (bei 1 Enthaltung) ohne Gegenstimmen an. 4

MOTION
DATUM: 27.09.2021
JOËLLE SCHNEUWLY

1) Medienmitteilung SGK-NR vom 26.3.21; Medienmitteilung SGK-SR vom 21.1.22
2) AB SR, 2021, S. 885 f.
3) AB NR, 2021, S. 1774
4) AB NR, 2021, S. 980 ff.
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